
Werbetafel neben 
der Autobahn

Einem Geschäftsinhaber
wurde die Bewilligung ver-
sagt, eine beleuchtete Wer-
bung in Form eines Spannfo-
lienschilds für ein Geschäfts-
zentrum mit den Abmessun-
gen 5,5 m Breite und 3,5 m
Höhe auf dem Flachdach ei-
nes Gebäudes in unmittelba-
rer Nähe des Fahrbahnrands
einer Autobahn zu errichten.
Der Geschäftsinhaber erhob
Beschwerde an den Verwal-
tungsgerichtshof und führte
aus, auf die Nähe zur Auto-
bahn könne es nicht ankom-
men, da sich der Standort
der Werbung innerhalb des
Ortsgebiets befinde. Nur

Werbungen außerhalb von
Ortsgebieten bedürften einer
Bewilligung. Konsequenter
Weise bedürfe es überhaupt
keiner straßenverkehrsrecht-
lichen Genehmigung. Auch
wenn man von einer Bewilli-
gungspflicht ausgehe, sei ei-
ne Untersagung zu Unrecht
erfolgt. An der Werbeanlage
sei ein Hinweisschild auf
den „Mega-B.-Markt“ ange-
bracht. Dies helfe den
Straßenbenützern, das Ge-
schäftszentrum leichter auf-
zufinden und die richtige
Autobahnausfahrt zu wäh-
len. Letztlich sei ursprüng-
lich überhaupt kein straßen-
verkehrsrechtlicher Geneh-
migungsantrag gestellt wor-
den. Dementsprechend sei

seitens der Behörden eine
Kompetenz ohne rechtliche
Grundlage in Anspruch ge-
nommen worden.

Der VwGH sprach aus:
„Insoweit die Partei ein
Tätigwerden der Behörde
ohne entsprechenden Antrag
rügt, ist ihr entgegenzuhal-
ten, dass sie ein Ansuchen
um Genehmigung der Wer-
beanlage stellte, ohne dieses
auf eine baurechtliche Be-
willigung einzuschränken.“
Im Zuge der Verhandlung
sei vom Amtssachverständi-
gen ausdrücklich darauf hin-
gewiesen worden, dass eine
Zustimmung aufgrund der
StVO nicht möglich sei:
Nach geltender Rechtslage
(§ 84 Abs. 2 StVO) sind, ab-

gesehen von gewissen Aus-
nahmefällen, außerhalb von
Ortsgebieten Werbungen
und Ankündigungen an
Straßen innerhalb einer Ent-
fernung von 100 m vom
Fahrbahnrand verboten. Die
vom Beschwerdeführer ver-
tretene Rechtsauffassung,
„im Ortsgebiet angebrachte
Werbungen“ seien von die-
sem Verbot ausgenommen,
lehnte das Höchstgericht ab
und legte seine Ansicht dar,
nach Gesetzeswortlaut und
Zweck dieser Bestimmung
sei jeweils auf alle Straßen,
in deren Blickfeld (welches
der Gesetzgeber mit 100 m
vom jeweiligen Fahrbahn-
rand aus festgelegt habe) die
Werbung bzw. Ankündigung
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Werbetafel neben einer Autobahn: Auch innerhalb des Ortsgebiets sind Werbetafeln bis zu einer Entfernung von 100 Metern vom
jeweiligen Fahrbahnrand bewilligungspflichtig.

Straßenverkehr und Recht
Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofs zu den Themen Errichtung einer Werbeanlage, Überhol-

manöver an unübersichtlicher Stelle und Feststellung der Alkoholbeeinträchtigung durch Blutabnahme.



falle, abzustellen (vgl.
VwGH 17.12.2004, Zl.
2002/02/0086). Eine Auto-
bahn sei auch dann, wenn sie
sich innerhalb eines Gemein-
degebiets befinde, als außer-
halb von Ortsgebieten gele-
gen anzusehen (vgl. VwGH
19.3.1990, Zl. 89/18/0136).
Unter Hinweis auf seine
Vorjudikatur sah der VwGH
daher keinen Grund, von sei-
ner bisher vertretenen An-
sicht abzugehen, dass es auf
die Entfernung der Werbung
vom Fahrbahnrand einer
Straße, die außerhalb des
Ortsgebiets liegt, ankomme. 

Auch die Bewilligung ei-
ner Ausnahme – die dann
gewährt werden kann, wenn
das Vorhaben einem vor-
dringlichen Bedürfnis der
Straßenbenützer dient oder
für diese immerhin von er-
heblichem Interesse ist und
eine Beeinträchtigung des
Straßenverkehrs nicht zu er-
warten ist – scheide laut
VwGH aus. Hier sei nämlich
nach ständiger Rechtspre-
chung ein strenger Maßstab
anzulegen (vgl. VwGH
20.12.2002, Zl. 2002/02/
0134). Der beworbene Stand-
ort des Mega-B.-Markts sei
mehr als 2 km von der Wer-
beanlage entfernt. Ein un-
mittelbarer Bezug zwischen
beiden Standorten sei nicht
gegeben. Mit dem allgemei-
nen Hinweis auf die leichte-
re Auffindbarkeit und des
Wählens der richtigen Aus-
fahrt vermochte die Partei
nicht das Vorliegen der Vor-
aussetzungen darzutun. Die
Beschwerde wurde abgewie-
sen.

VwGH 2008/02/0244, 
23.1.2009

Überholen an unüber-
sichtlicher Stelle

Der Lenker eines Motor-
rads überholte im Freiland-
gebiet vor einer nach links
abfallenden unübersichtli-
chen Kurve bei gleichzeiti-
gem Überfahren der dort an-

gebrachten Sperrlinie trotz
eines entgegenkommenden
Radfahrers einen Zivilstrei-
fenwagen. Der Überholvor-
gang erfolgte mit hoher Ge-
schwindigkeit und geringem
seitlichen Abstand zum Rad-
fahrer. 

Der Motorradfahrer wur-
de daraufhin wegen Überho-
lens vor einer unübersichtli-
chen Stelle zu einer Geld-
strafe verurteilt.

Seiner Berufung wurde
keine Folge gegeben. In der
Begründung verwies die
Behörde auf den Umstand,
dass dem einvernommenen
Beamten zu glauben sei,
während die Verantwortung
des Motorradfahrers „mit
keiner erhöhten Glaubwür-
digkeit behaftet“ sei. Der
Fahrer habe die Übertretung
objektiv gesetzt und subjek-
tiv in der Schuldform des be-
dingten Vorsatzes verwirk-
licht.

In seiner Beschwerde an
den VwGH machte der Mo-
torradlenker Rechtswidrig-
keit des Inhalts und Rechts-
widrigkeit infolge Verlet-
zung von Verfahrensvor-
schriften geltend. Er bestritt
die Unübersichtlichkeit der
Überholstrecke sowie beim
Überholen andere Straßen-
benützer gefährdet oder be-
hindert zu haben.

Der VwGH gab die gel-
tende Rechtslage wieder:
„Der Lenker eines Fahrzeu-
ges darf bei ungenügender
Sicht und auf unübersichtli-
chen Straßenstellen, bei-
spielsweise vor und in unü-
bersichtlichen Kurven und
vor Fahrbahnkuppen nicht
überholen.“ Im Hinblick auf
diese Verwaltungsübertre-
tung hätte die Behörde nach
der Rechtsprechung Feststel-
lungen darüber treffen müs-
sen, wie weit die Sicht des
Beschwerdeführers, gemes-
sen von seiner Position zu
Beginn des Überhol-
manövers gereicht habe,
welche Länge die Überhol-
strecke gehabt habe und in-
wieweit das gegenständliche
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Straßenstück dem Beschwer-
deführer bis zum Ende der
Überholstrecke nicht die er-
forderliche Übersichtlichkeit
geboten habe (vgl. VwGH
21.9.1983, Zl. 82/03/0272).
„Solche Feststellungen hat
die belangte Behörde nicht
getroffen“, sprach der
VwGH weiters aus und be-
hob den angefochtenen Be-
scheid wegen Verletzung
von Verfahrensvorschriften.

VwGH 2008/02/0080,
26.9.2008

Alkoholbeeinträchti-
gung und Blutabnahme

Eine Pkw-Lenkerin wur-
de aufgrund des Ergebnisses
eines Alkomattests für schul-
dig befunden, ihr Fahrzeug
in alkoholisiertem Zustand
gelenkt zu haben. Über sie
wurde eine Geldstrafe in
Höhe von 1.000 Euro ver-
hängt.

Die Lenkerin erhob Be-
schwerde an den VwGH und
wandte ein, die Behörde ha-
be beantragte Beweise nicht
aufgenommen. Dabei handle
es sich um die Einholung ei-
nes Gutachtens zum Beweis
dafür, dass aufgrund ihres zu
geringen Lungenvolumens
im Zusammenhang mit der
Einnahme des Medikaments
Pulmicort und einer Hyper-
ventilation kein verwertbares
Ergebnis am Alkomaten ent-
stehen habe können. Weiters
hätte der Taxifahrer, der
über Auftrag des Polizeibe-
amten das Fahrzeug der Len-
kerin auf einen Parkplatz ge-
lenkt habe, ausgeforscht und
einvernommen werden müs-
sen. Er hätte bezeugen kön-
nen, dass sie nicht alkoholi-
siert gewesen sei.

Die Beschwerde hatte
keinen Erfolg: Der VwGH
zitierte die ständige Recht-
sprechung, wonach das Er-
gebnis der Atemluftuntersu-
chung nur durch die Bestim-
mung des Blutalkoholgehalts
widerlegt werden könne und
sprach aus: „Unbestritten ist,

dass bei der zum Tatzeit-
punkt vorgenommenen Mes-
sung zwei gültige Messer-
gebnisse zustande gekom-
men sind, wobei das niedri-
gere der beiden Ergebnisse
in den Tatvorwurf aufge-
nommen wurde.“ Es wäre
der Beschwerdeführerin frei-
gestanden, eine Blutabnah-
me zu veranlassen und damit
den Gegenbeweis zum ge-
messenen Atemluftalkohol-
gehalt zu erbringen.

Hinsichtlich des bean-
tragten Gutachtens erläuterte
der VwGH, dass der in erster
Instanz beigezogene Amts-
sachverständige die Ergeb-
nisse als völlig plausibel be-
zeichnet und ausgeschlossen
habe, dass aufgrund der Hy-
perventilation oder Medika-
menteneinnahme ein unrich-
tiges Ergebnis des Alkoma-
ten zustande gekommen sei.
Auch die unterlassene Ein-
vernahme des Taxilenkers
zeige keine Rechtswidrigkeit
auf, da die Wahrnehmung
des Taxilenkers, ob die Len-
kerin seiner Meinung nach
alkoholisiert gewesen sei,
nicht geeignet gewesen wä-
re, das gültige Messergebnis
zu widerlegen. Aus Sicht des
Höchstgerichts habe keine
Veranlassung bestanden, ei-
ne andere ärztliche Untersu-
chung an der Beschwerde-
führerin durchführen zu las-
sen, zumal sie, wie den Aus-
sagen der mit der Alkomat-
messung befassten Beamten
zu entnehmen, keine äußeren
Anzeichen zeigte, die gegen
Durchführung der Alkomat-
messungen gesprochen hät-
ten. „Aber selbst wenn die
Lenkerin während der Amts-
handlung verlangt haben
sollte, dass ihr Blut abge-
nommen werde, so steht dem
Untersuchten ein Wahlrecht
zwischen Alkotest und
Blutabnahme nicht zu“,
schloss der Verwaltungsge-
richtshof und wies die Be-
schwerde ab. 

VwGH 2007/02/0275,
25.4.2008

Valerie Kraus

ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 1-2/10

MARKTGEMEINDE
STEINBRUNN

Bezirk Eisenstadt-Umgebung,
Burgenland

7035 Steinbrunn, 
Obere Hauptstraße 1

Telefon 0 26 88 / 72 212 
Telefax 0 26 88 / 720 30

WL
MEDIA VERTRIEBS GMBH

Ameisbachzeile 15
A-1140 Wien

Tel.: 0699 / 130 717 17
Fax: 01 / 587 71 91

Internet:  www.wlmedia.at
Email: info@wlmedia.at



topinstallateur gmbh

Schwarz & Schuppich
Inhaber

Herbert Schuppich
Gebäudeverwaltung • Realitätenvermittlung

Wohnungs- und Geschäftsvermittlung

Telefon 368 45 58 • Fax Durchwahl 75
1190 Wien • Billrothstraße 31

DR. OLIVER FELFERNIG
1010 Wien • Reichsratsstraße 15
wien@jurist.co.at

DR. ROLAND GRASCHITZ
7000 Eisenstadt • Th. A. Edison Str. 2 BT 2/EG
eisenstadt@jurist.co.at


